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Die Thüga Aktiengesellschaft begrüßt ausdrücklich das Ziel des Referentenentwurfs, den zuneh-
menden Herausforderungen beim Netzanschluss wirksam zu begegnen und den Ausbau erneuer-
barer Energien besser mit dem Netzausbau zu synchronisieren. Die Problembeschreibung – stei-
gende Zahl von Netzanschlussbegehren, begrenzte Anschlusskapazitäten, heterogene Verfahren 
und volkswirtschaftliche Kosten durch Redispatch – entspricht in weiten Teilen der praktischen Er-
fahrung unserer Partnerunternehmen. 
Positiv bewerten wir insbesondere: 

• die vorgesehene Digitalisierung und Standardisierung der Netzanschlussverfahren, 

• die Einführung eines Reservierungs- und Freigaberegimes zur Vermeidung spekulativer 

Blockaden, 

• die Erleichterung von Co-Location- bzw. netzneutralen Speichern, 

• sowie die grundsätzliche Öffnung für Baukostenzuschüsse als planbares Beteiligungsinstru-

ment. 

Gleichzeitig sehen wir bei einzelnen Regelungskomplexen Anpassungsbedarf – insbesondere beim 
sogenannten Redispatchvorbehalt sowie bei der Ausgestaltung von Priorisierungs- und Transpa-
renzmechanismen. Aus Sicht der Thüga ist entscheidend, dass die Reform die notwendige Pla-
nungs- und Investitionssicherheit wahrt und neben der Steuerung der Nachfrage auch wirksame 
Anreize für die Ausweitung der Netzanschlusskapazitäten setzt. 
 
 

 

1. Grundsätzliche Bewertung 
 
Die Energiewende erfordert in den kommen-
den Jahren erhebliche Investitionen in Erzeu-
gung, Netze und Flexibilitätsoptionen. Gleich-
zeitig ist die Netzanschlusskapazität ein knap-
pes Gut, das netzdienlich, effizient, transpa-
rent und diskriminierungsfrei zugeteilt wer-
den muss. 
Der Entwurf setzt hierfür an wichtigen Stell-
schrauben an. Insbesondere die Digitalisie-
rung, die Standardisierung von Verfahren so-
wie ein strukturiertes Reservierungsregime 
sind aus unserer Sicht geeignet, die Prozesse 

zu beschleunigen sowie bei Netzanschlussan-
fragen die Quantität zu reduzieren und die 
Qualität zu erhöhen. Dabei darf die klimapoli-
tische Zielsetzung der Energiewende nicht 
gefährdet werden. 
Aus Sicht der Thüga AG sollten folgende Leit-
prinzipien bei der weiteren Ausgestaltung 
maßgeblich sein: 
 

1. Planungs- und Investitionssicherheit 

als Voraussetzung für die Finanzie-

rung der Energiewende 

2. Bundesweit einheitliche und transpa-

rente Regeln, um einen 

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts  
(„Netzanschlusspaket“) 
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Flickenteppich unterschiedlicher Aus-

legungen zu vermeiden 

3. Technologieoffenheit und Verursa-

chungsgerechtigkeit 

4. Eine Reform, die neben der Nachfra-

gesteuerung auch die Ausweitung 

und effizientere Nutzung der Netzan-

schlusskapazität fördert. 

2. Zu den wesentlichen Regelungs-
komplexen 
2.1 Redispatchvorbehalt und kapazitätslimi-
tierte Netzgebiete (§ 14 Abs. 1d EnWG, § 
13a Abs. 6 EnWG, § 8 Abs. 4 EEG) 
 
Wir begrüßen die Zielsetzung des Gesetzent-
wurfs, den Netzausbau und den weiteren 
Hochlauf der Erneuerbaren Energien zu syn-
chronisieren, um damit den weiteren Anstieg 
der Systemkosten der Energiewende nach-
haltig zu begrenzen. 
 
Der vorgesehene Mechanismus, Netzgebiete 
bei Überschreiten einer 3%-Schwelle als „ka-
pazitätslimitiert“ auszuweisen und Neuan-
schlüsse nur noch unter Verzicht auf Aus-
gleichszahlungen im Redispatch zu ermögli-
chen, wirft aber aus unserer Sicht erhebliche 
systematische und investitionsbezogene Fra-
gen auf. 
 
Die damit verbundene Unsicherheit über 
Dauer und Umfang möglicher Erzeugungsan-
passungen erschwert aus unserer Sicht eine 
belastbare Kalkulation von EE-Vorhaben er-
heblich. Banken und Investoren werden ent-
sprechende Risiken bei der Projektfinanzie-
rung einpreisen. Dies dürfte insbesondere in 
strukturell bereits stark belasteten Netzregio-
nen zu einer spürbaren Verschlechterung der 
Finanzierungsbedingungen für EE-Anlagen 
und damit zu einem gebremsten Ausbau 
ebendieser führen. Dies schadet der Energie-
wende. 
 

Zudem erscheint die Anknüpfung an jahres-
bezogene Redispatch-Werte als Grundlage 
für mehrjährige Beschränkungen systema-
tisch nicht hinreichend trennscharf. Redis-
patch-Maßnahmen unterliegen naturgemäß 
saisonalen Schwankungen und spiegeln nicht 
ausschließlich strukturelle Defizite wider. 
 
Wir regen daher an, auf den vorgesehenen 
Redispatch-Vorbehalt in seiner aktuellen 
Ausgestaltung zu verzichten, da wir ihn noch 
nicht für ausgereift halten. Eine Gesetzesän-
derung, deren Tragweite nicht eindeutig ab-
zusehen ist, sollte aus unserer Sicht erst nach 
einer vertieften, wissenschaftlich fundierten, 
Analyse und Folgenabschätzung erfolgen. Wir 
regen daher an, einen Redispatch-Vorbehalt 
nicht überhastet in dieses Gesetzespaket auf-
zunehmen. Grundsätzlich sollten bei einem 
Instrument wie dem Redispatchvorbehalt in 
jedem Falle Übergangsfristen für in der Pro-
jektierung befindliche Neuanlagen und ein 
Vertrauensschutz für Bestandsanlagen in die 
Überlegungen einbezogen werden. 
 
Der Mechanismus des Redispatch-Vorbehal-
tes schafft in seiner jetzigen Form erhebliche 
Unsicherheiten für Investitions- und Finanzie-
rungsentscheidungen, ohne zugleich eine 
verlässliche und planbare Steuerungswirkung 
bei der Ansiedelung von EE-Anlagen zu ge-
währleisten. Lenkungswirkungen sollten 
stattdessen über planbare, transparente und 
marktnahe Instrumente erfolgen, etwa über 
differenzierte Baukostenzuschüsse, den Ab-
bau von prozessualen Hürden für die Aus-
schreibung netzdienlicher Speicher nach 
§11a EnWG und Überarbeitung der Kosten-
anerkennung oder vorab klar geregelte fle-
xible Netzanschlussvereinbarungen (FCAs).  
 
2.2 Priorisierung und Depriorisierung (§ 17b 
EnWG) 
 
Die Abkehr vom reinen „Windhundprinzip“ 
ist aus unserer Sicht sachgerecht. Eine stär-
kere Berücksichtigung von Systemnutzen, 
Ausbauzielen und Effizienzgesichtspunkten 



 

 

 

kann dazu beitragen, knappe Kapazitäten ge-
samtwirtschaftlich und netzdienlich sinnvol-
ler einzusetzen. 
Allerdings bedarf es hierfür eines bundesweit 
möglichst einheitlichen und klar definierten 
Rahmens. Die derzeitige Ausgestaltung mit 
zahlreichen „können“-Regelungen birgt das 
Risiko unterschiedlicher Handhabungen und 
Rechtsunsicherheiten. 
 
Wir empfehlen daher: 
 

• die einheitliche Festlegung verbindli-

cher Mindeststandards für Priorisie-

rungskriterien, 

• eine stärkere Berücksichtigung von 

Projekt-Reifegraden und objektiv 

überprüfbaren Meilensteinen, 

• die Möglichkeit, spezifische lokale Ele-

mente durch die Verteilnetzbetreiber 

berücksichtigen zu können. Hierzu 

zählen insbes. Elemente auf der Last-

seite, die sich bspw. aus der kommu-

nalen Wärmeplanung oder dem ab-

sehbaren Hochlauf der Elektromobili-

tät ergeben und zwingend prioritär 

vor Ort im eigenen Netzgebiet zu rea-

lisieren sind 

• sowie eine transparente Definition 

des Begriffs „erwartete Netzan-

schlussbegehren“ einschließlich eines 

klaren Zeithorizonts. 

2.3 Transparenzkarte und unverbindliche 
Netzanschlussauskunft (§ 17c EnWG) 
 
Mehr Transparenz über verfügbare Netzan-
schlusskapazitäten kann dazu beitragen, un-
nötige Mehrfachanfragen zu vermeiden und 
Projekte zielgerichteter zu entwickeln. Dies 
begrüßen wir grundsätzlich. 
Gleichzeitig ist bei der Ausgestaltung der 
Transparenzanforderungen dem Schutz kriti-
scher Infrastruktur Rechnung zu tragen. Eine 
zu hohe Granularität bei der Veröffentlichung 

sensibler Netzdaten birgt sicherheitsrele-
vante Risiken. Ein Zugang zu diesen Daten 
sollte aus diesem Grund akkreditierten Perso-
nen vorbehalten sein. 
Wir regen daher an, die Transparenzpflichten 
so auszugestalten, dass: 
 

• eine ausreichend aggregierte Darstel-

lung (z. B. Raster-/Regionenansatz) 

gewählt wird, 

• klare Standards zur Aktualisierung 

und Berechnungsmethodik definiert 

werden 

• sowie Haftungs- und Governance-Fra-

gen eindeutig geregelt sind. 

2.4 Digitale Netzanschlussportale (§ 17e 
EnWG; § 14e EnWG) 
 
Die vollständige Digitalisierung der Netzan-
schlussprozesse bis 2028 ist aus unserer Sicht 
ein zentraler und richtiger Schritt. Ein durch-
gängiges digitales Prozessmodell kann Trans-
parenz erhöhen, Bearbeitungszeiten reduzie-
ren und Schnittstellenprobleme minimieren. 
Für eine erfolgreiche Umsetzung bedarf es je-
doch: 
 

• klarer Zuständigkeiten für die Ent-

wicklung einheitlicher Standards,  

• die zu entwickelnden Standards soll-

ten dabei unbedingt bisher beste-

hende Portale und Ansätze berück-

sichtigen,  

• realistischer Fristen 

• sowie einer praxistauglichen Differen-

zierung nach Spannungsebenen. 

Insbesondere in höheren Spannungsebenen 
sind Anschlussbegehren häufig stark individu-
alisiert, sodass eine Standardisierung aus ak-
tueller Sicht überhaupt nicht realistisch er-
scheint. Wenn mit dem vorgelagerten Netz 
110 kV-Anlagen errichtet werden müssen, 
kann die Prüfung von Netzanschlussgesuchen 



 

 

 

auch durchaus länger als ein halbes Jahr dau-
ern. 
 
2.5 Reservierungs- und Freigaberegime (§ 
17f EnWG) 
 
Ein stufenweises Reservierungsregime mit 
projektfortschrittsabhängigen Nachweisen ist 
ein geeigneter Ansatz, um spekulative Kapazi-
tätsblockaden und langfristige Reservierun-
gen ohne Projektfortschritt zu reduzieren. 
Wichtig ist jedoch, dass: 

• die Regelungen bundesweit einheit-

lich oder zumindest nach verbindli-

chen Mindeststandards ausgestaltet 

werden, 

• der Begriff „geeignete Nachweise“ 

konkretisiert wird, 

• eine „lokale Nutzen-Komponente“ 

nach dem Prinzip „local first“ Berück-

sichtigung findet, da zum Beispiel 

Speicherprojekte oder Rechenzentren 

eine andere Elastizität haben als die 

Bedürfnisse lokaler Industriebetriebe 

oder die aus der kommunalen Wär-

meplanung resultierenden Netzver-

stärkungen für Wärmepumpen oder 

die Elektromobilität 

• und bei unverschuldeten Projektver-

zögerungen (z. B. durch langwierige 

Genehmigungs- oder Gerichtsverfah-

ren) angemessene Flexibilitäten vor-

gesehen werden, ohne zu viele unnö-

tige Leistungskapazitäten zu blockie-

ren. 

2.6 Baukostenzuschüsse für Erzeugungsanla-
gen (§ 17 EEG neu) 
 
Die Beteiligung von Anschlussnehmern an 
Netzausbaukosten über Baukostenzuschüsse 
kann ein geeignetes und kalkulierbares In-
strument sein, sofern sie transparent, verur-
sachungsgerecht, diskriminierungsfrei und 
technologieoffen ausgestaltet wird. 

Aus unserer Sicht ist darauf zu achten, dass: 
• keine einseitige Belastung einzelner 

Kundengruppen erfolgt, 

• regionale Differenzierungen netzdien-

lich und nachvollziehbar ausgestaltet 

werden, 

• und eine klare Abgrenzung zwischen 

Baukostenzuschüssen für vorgela-

gerte Netze und kundenspezifischen 

Anschlusskosten gewährleistet ist. 

3. Schlussbemerkung 
 
Der Referentenentwurf enthält zahlreiche 
sinnvolle und notwendige Reformansätze. 
Die Thüga AG unterstützt das Ziel, Netzan-
schlussverfahren effizienter, transparenter 
und volkswirtschaftlich sinnvoller für alle in-
volvierten Rollen zu gestalten. 
Für den weiteren Gesetzgebungsprozess er-
scheint es jedoch entscheidend, dass die Re-
gelungen so ausgestaltet werden, dass sie: 

• die Investitions- und Planungssicher-

heit nicht beeinträchtigen, 

• bundesweit einheitlich und diskrimi-

nierungsfrei anwendbar sind, 

• keine unnötigen finanziellen, bürokra-

tischen und personellen Aufwände 

generieren  

• und neben der Steuerung der Nach-

frage auch den erforderlichen Netz-

ausbau strukturell stärken. 

Gerne stehen wir für einen weiterführenden 
fachlichen Austausch zur Verfügung. 
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